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RS OGH 1991/5/28 4Ob19/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Norm

UrhG §17 Abs2

Rechtssatz

Dem historischen Gesetzgeber stand bei der Regelung des § 17 Abs 2 UrhG vor Augen, daß es schon vor der

Einrichtung des drahtlosen Rundfunks in einzelnen europäischen Städten Einrichtungen gab, durch die den

angeschlossenen Hörern Opernau7ührungen oder Konzertau7ührungen mit Hilfe des Telefonnetzes wahrnehmbar

gemacht wurden (sogenanntes Theatrofon).
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